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ficiaten bei Weitergabe Im Verhinderungsfalle perſönlicher Perſol⸗
vierung nur zur Darreichung des letzteren verpflichtet, indem man
annehmen muſs, die Reduction ſei zu ſeinen Gunſten geſchehen

alzburg. Profeſſor Dr

(Vaterſchafts⸗Erklärung und politiſche Be
hörde.) akob 5.85 verehelichter Sohn ſeiner verſtorbenen Eltern,
ücherli nicht legitimiert, atte, weil körperlich ſehr herabgekommen,
alle Urſache, ſich darum zu kümmern, ableben werde Er
bat bei der Gemeinde 9.5 eine Utter vor der Verehelichung
zuſtändig war, Verſorgung, wurde aber abgewieſen, da EL 10
nach der Verehelichung ſeiner Eltern in W. der Heimatsgemeinde
des Vaters, zuſtändig geworden ſei; die GemeindeW aber weigerte ich,
dieſe Zuſtändigkeit anzuerkennen, da der Bittſteller ſich vermitte
ſeines Taufſcheines nuLr als uneheliches ind ſeiner Utter aus⸗
weiſen konnte Dieſem Uſtande des Hangens zwiſchen zwei Ge⸗
meinden ma ein Ende ein gerichtliche Urtheil, welches dem
Pfarramte Iim Wege der Statthalterei und des Ordinariates zukam,
auf run deſſen die Legitimierung erfolgte; denn „der ver⸗
orbene ater, reſpective deſſen Rechtsnachfolger muſste bei ſonſtiger
Execution geſtatten, daſs ELU beim Geburtsfalle akob im atriken⸗
buche als ater eingetragen und die Legitimierungs⸗Clauſel beigeſetzt
werde“; ſo muſs nun die Gemeinde den akob E Alters
verſorgung nehmen

Dieſe Geſchichte veranlaſste mich, Geburts und rauungs⸗
buch 3u vergleichen und rage bei den Pfarrlingen zu halten,
und ich fand eine ziemliche Anzahl von Kindern, deren Legiti⸗
mierung mangelnder Vaterſchafts⸗Erklärung ücherli nicht
durchgeführt war Da dies auch puncto Zuſtändigkeit und Vor⸗
mundſcha nicht ohne Belang iſt, ſo lud ich nach gepflogener Rück⸗
ſprache mit dem errn Bezirkshauptmanne jene ſäumigen Eltern⸗

behufs Durchführung der Legitimierung mit einem ämtlichen
reiben vor; ſie erſchienen und thaten ihre nuLr ein
ater ſtellte ſich erſt ein, nachdem einen energiſchen Auftrag von
elteé des errn Bezirkshauptmannes erhalten; ich konnte innerhalb
eines Uarta Kinder als legitimier die politiſche Behörde
ausweiſen, darunter einen „Knaben“ von Jahren. Seither
mache ich jeden Ehemann, der ſich zur Vaterſchafts⸗Erklärung be⸗
treffs ſeiner vorehelichen Kinder nicht verſtehen will, der Bezirks⸗
hauptmannſcha namhaft, deren diesbezügliche Aufträge 2 von
Erfolg begleitet ſind

erwölz (Steiermark). Pfarrer
(Ueber E  au  e gemiſchter Ehen.) Bertha

beichtet, ſie habe Bekanntſcha mit einem Proteſtanten und wolle
ihn eiraten. Der Beichtvater räth ab  5„ In der gemiſ

en Ehe könne
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nie recht ein Herz und eine cele ſein; auch die Kindererziehungkönne nicht gut beſorgt werden. Bertha entgegnet: ber mein
Bräutigam wird auf die Bedingungen, E die ein⸗
gehen, und dann dispenſier 10 die Kirche! Der Beichtvater be
ruhigt ſich hierbei und abſolviert die Bertha. Hat ETL recht gehandelt?Antwort Nein! Er d der Bertha ſagen müſſen, daſsdie Eingehung einer gemiſchten Ehe au dann eine ünde, ogareine ſchwere Uunde ſein könne, wenn die Kirche dispenſiert. Die
Kirche dispenſiert manchmal gezwungen; lSdann hebt ſie zwar das
kirchliche Eheverbot auf, aber das natürliche Verbot, die natür⸗
liche Unerlaubtheit, eſtehen. Ueberhaupt beſeitigt ·  — Dispens nur
jenes kirchliche Verbot, enthält aber keinerlei Erklärung, daſs die
Ehe rlaubt ſei Ob ſie rlaubt iſt, auch nach geſchehener Dispens,äng von den Umſtänden ab (vgl E  III  U  7 theol Mor. II
U. 668 715) Geſetzt B., die katholiſche rau hat einen
nicht gerade ſehr entſchiedenen Charakter; dann wird für ſie die
Miſchehe El ein periculum 0•11 leve chweren Sünden
den Glauben Die zu erwartenden Kinder werden noch mehr dieſerGefahr ausgeſetzt, weil enſelben durch die Religionsverſchiedenheitder Eltern der Zweifel aſt aufgedrängt ird Unter dieſen Um⸗
ſtänden müſſen ſehr gewichtige Gründe für Eingehung der e·miſchten Ehe prechen, die ſie ſtehenden Gründe zuparaliſieren und die Ehe rlaubt zu machen 0 Gründe ſindaber nicht der 0 un dieſen oder jenen 3zu eiraten; auchnicht immer jene Gründe, we der zum Dispenſieren etwa
genügen. Dbmt wird ‘eS ſehr gerathen ſein, daſs der Beicht⸗
ater die Conereten Verhältniſſe abwägt. Und falls 4 zum Ergebnisommt, die Sache ſei Im vorliegenden Falle eine Sünde, ſo möge
EL 16 nach Umſtänden dies en erklären, etwa gar Unter Ver⸗
weigerung der Abſolution oder wenigſtens unter Aufſchieben der⸗
ſelben Allerdings muſs auch eine andere Klippe, nämlich 3u chroffesweiſen, vermieden werden. Für den Fall, daſs eln Aufgebender geplanten Verbindung nicht denken iſt, und die genügendenGarantien geboten werden, kann * gut ſein, daſs der Beichtvater
nicht durch eine voreilige Erklärung ſich die ande gebunden hatber dringliches Abmahnen wird ſe nach erhaltener Dispens

noch äufig 0 ſein, umſomehr, als das Verlöbnis bei
der Miſchehe für gewöhnlich nicht bindend iſt (vergleiche ehmku
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Bei vernünftiger trenge Unter Hinweis auf das Unerlaubte

der iſchehen würden er manche erſelben unterbleiben, denn
äufig iſt der atholiſche El ſo eſinnt, daſs e eine Sünde zwarnicht begehen will, Iim Uebrigen aber den Rath der 11 oder
des Beichtvaters ſich nicht viel ümmert.

Wynandsrade ammerſtein


